
Informationen für die Chip-Inhaber des Schwimmbades Rantrum 

 

Für die Chipinhaber gilt nach Beschluß der Vorstandssitzung vom 14.10 2015 folgende 
Regelung: 
 
 

1. Der Inhaber muß volljährig und Mitglied des Fördervereins Rantrumer Schwimmbad sein. 

 

2. Beim Erwerb des Chips muß eine aktuelle Jahreskarte vorliegen. Für Fördervereinsmitglieder 
gibt es auf die EW- bzw. Familienkarte einen Rabatt von 10%. 

 

3. Die Nutzungsgebühr für einen Chip beträgt 25,- Euro pro Jahr. 

 

4. Ein Pfand in Höhe von 20,- Euro wird in dieser Saison erstmalig erhoben und nach 
Saisonende wieder an den Nutzer ausgehändigt, wenn er den Abgabezeitraum eingehalten hat. 
Die Abgabe erfolgt unaufgefordert. 

 

5. Der Chip gilt immer nur für die Person, die den Haftungsausschluß unterschrieben hat. 

 

6. Ist der Inhaber gleichzeitig im Besitz eines gültigen Rettungsschwimmscheins, darf er seine 
Kinder mitnehmen (muß also selber beim Baden anwesend sein, das Weitergeben des Chips 
ist nicht gestattet). 

 

 

Zeit Aktivität Berechtigte 

05 – 10 Uhr Frühschwimmen Chip-Inhaber 

10 – 14 Uhr geschlossen Sonderberechtigte 

14 – 19 Uhr beaufsichtigter Badebetrieb jedermann 

19 – 22 Uhr Spätschwimmen Chip-Inhaber 

22 – 05 Uhr geschlossen Sonderberechtigte 

 
Sondertermine bei den vormittäglichen Belegungen durch z.B. Schulklassen oder Bundeswehr sind 
zu beachten, bitte auf entsprechende Aushänge achten. 
 
Montags ab 19 h: Reguläres DLRG-Training für Erwachsene 
 
Bei Fragen bzw. Interesse an einem Zugangs-Chip steht folgender Ansprechpartner zur Verfügung: 
Sabrina Kuhlmann 
Dr. Martha-Kage-Str.22 
25873 Rantrum 
01746610768 
 
Jessica Lorenzen 
01749183135 
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